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 I. Allgemeines Geltungsbereich 

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ge-
schäftsbeziehungen. 

2. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 
Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selb-
ständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer i.S.d. Ge-
schäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird oder zu 
denen bereits eine Geschäftsbeziehung besteht, die in Ausübung einer gewerbli-
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunden i.S.d. Geschäfts-
bedingungen sind ausschließlich Unternehmer; die Geschäftsbedingungen gelten 
ausschließlich für diese. 
Die Firma EXIPNOS GmbH  wird in diesen Geschäftsbedingungen abgekürzt mit 
EXIPNOS  oder Verkäufer bezeichnet. Der Kunde wird als Kunde oder Käufer be-
zeichnet. 

3. Die Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehen-
de oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird aus-
drücklich schriftlich zugestimmt. Sind den Kunden diese Geschäftsbedingungen 
bereits bekannt, gelten sie auch ohne erneute Bekanntgabe für künftige Geschäfte. 
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedin-
gungen als angenommen. 

II. Vertragsschluß 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in 
Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
Der Verkäufer behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen gegen-
über den im Umlauf befindlichen Merkblättern und Prospekten vorzunehmen. 

2. Bei Bestellung einer Ware und/oder eines Werkes erklärt der Kunde verbindlich, 
die bestellte Ware erwerben und/oder den Auftrag erteilen zu wollen. Annahmeer-
klärungen von Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder 
fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Das gleiche gilt für Ergänzungen, 
Abänderungen oder Nebenabreden. 
 
EXIPNOS  ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entwe-
der schriftlich oder durch Auslieferung der Ware und/oder Übergabe des Werkes 
an den Kunden erklärt werden. 

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nicht-
lieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongru-
enten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nicht-
verfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unver-
züglich zurückerstattet.  

4. In einem Bestätigungsschreiben wird die bestellte Ware und/oder die zu erbrin-
genden Leistungen bezeichnet und der voraussichtliche Lieferungs- und/oder Fer-
tigstellungstermin angegeben. Mangels besonderer Vereinbarungen gelten Liefer-
termine und Lieferfristen im Regelfall als unverbindlich. 
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5. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Kunden aus dem Vertrag auf Drit-
te bedarf der schriftlichen Zustimmung von EXIPNOS . 

6. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsteile berührt die Rechtswirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen nicht. 

III. Eigentumsvorbehalt 

1. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht erst auf den Käufer über, wenn sämtli-
che Forderungen des Verkäufers aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem 
Käufer vollständig erfüllt sind (erweiterter Eigentumsvorbehalt). 

2. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten sorgfältig in ge-
eigneten, sauberen und gesicherten Räumen zu lagern und vor Verlust und Be-
schädigung zu schützen. Er hat die Ware zum Neuwert gegen Diebstahl, Feuer, 
Wasser und sonstige Schäden zu versichern. Die Ansprüche aus den Versiche-
rungsverträgen tritt der Käufer hiermit im Voraus an den Verkäufer ab. Der Verkäu-
fer nimmt diese Abtretung an. 

3. Eine Verarbeitung oder Vermischung der Vorbehaltsware durch den Käufer erfolgt 
stets im Namen und für Rechnung des Verkäufers, ohne dass diesem hieraus Ver-
pflichtungen erwachsen. Bei Vermischung oder Verbindung mit anderen, nicht vom 
Verkäufer gelieferten Waren erwirbt der Verkäufer im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen vermischten oder verarbeiteten Waren Miteigen-
tum an der neu entstehenden Sache. Der Käufer verwahrt die neue Sache unent-
geltlich für den Verkäufer. 

4. Forderungen aus der Weiterveräußerung von Waren, die noch im Eigentum des 
Verkäufers stehen, tritt der Käufer bereits jetzt in Höhe des Rechnungsbetrags 
(inkl. USt.) an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung hiermit an. 

5. Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, Auskunft über Bestand 
und Verbleib der Vorbehaltsware sowie über die abgetretenen Forderungen zu ge-
ben. Er hat zudem seine Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten. 

6. Übersteigen die realisierbaren Sicherheiten des Verkäufers dessen Forderungen 
um mehr als 10 %, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von 
Sicherheiten nach eigener Wahl verpflichtet. 

7. Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiterzuveräußern sowie die abgetretenen Forderungen einzuziehen. 
Diese Berechtigung entfällt, sobald der Käufer mit seinen Zahlungsverpflichtungen 
in Verzug gerät, die Zahlung einstellt oder ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt wird. In diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt, unter Aus-
schluss jeglichen Zurückbehaltungsrechts und ohne Fristsetzung die sofortige 
Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Ein Rücktritt vom Vertrag liegt hier-
in nicht, sofern dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. 

8. Bei gelieferten Maschinen oder Maschinenteilen gilt ausdrücklich der einfache Ei-
gentumsvorbehalt. Gleiches gilt für ganz oder teilweise unverarbeitet gelieferte Ma-
terialien. Diese sind im Fall der Insolvenz des Käufers unverzüglich auszusondern 
und dem Verkäufer auf dessen Verlangen herauszugeben. 
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IV. Kostenvoranschlag, Vorarbeiten und Stornierung 

1. Begehrt der Kunde eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen 
Kostenvoranschlages. In diesem sind die Ware und/oder die Arbeiten und/oder die 
zur Herstellung des Werkes erforderlichen Stoffe im Einzelnen aufzuführen und mit 
dem jeweiligen Preis zu versehen. EXIPNOS  ist an den Kostenvoranschlag bis 
zum Ablauf von zwei Wochen nach seiner Abgabe gebunden. 

2. Vorarbeiten für die Erstellung von Plänen, Zeichnungen und Modellen, die vom 
Kunden angefordert werden, sind vergütungspflichtig. Wird aufgrund des Kosten-
voranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den Kostenvoran-
schlag und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der Auftragsrechnung verrechnet. 

3.  Stornierungen und Nichterfüllung von Rahmen- oder Abrufverträgen: 

Bei einer einseitigen Stornierung von Bestellungen oder der Nichterfüllung von Ab-
ruf- oder Rahmenverträgen durch den Kunden sind wir gemäß § 280 Abs. 1 i. V. m. 
§ 241 Abs. 2 BGB berechtigt, die bis zu diesem Zeitpunkt zur Sicherstellung der 
Lieferfähigkeit entstandenen Aufwendungen als Schadensersatz geltend zu ma-
chen. 

Zu diesen ersatzfähigen Aufwendungen zählen insbesondere: die Beschaffung von 
Rohmaterialien, der Aufbau oder die Reservierung von Arbeitsplätzen, Investitio-
nen in Maschinen, Werkzeuge oder Vorrichtungen, die speziell für den betreffen-
den Auftrag angeschafft oder angepasst wurden. 

 Im Falle einer Stornierung oder offensichtlichen Nichterfüllung durch den Kunden 
sind wir berechtigt, einen pauschalen Schadensersatz gemäß § 249 BGB in Höhe 
von 15 % des zum Zeitpunkt der Stornierung bzw. Nichterfüllung noch offenen Auf-
tragswertes zu verlangen. Dem Kunden bleibt gemäß § 309 Nr. 5 BGB der Nach-
weis gestattet, dass ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Die Gel-
tendmachung eines nachweislich höheren Schadens bleibt unberührt. Die Scha-
densersatzpflicht gemäß Absatz 3 tritt mit Zugang der Stornierungserklärung oder 
mit Eintritt der Nichterfüllung in Kraft. Rechtsgrundlagen (BGB): § 241 Abs. 2 BGB 
(Nebenpflichten aus dem Schuldverhältnis) – § 280 BGB (Schadensersatz wegen 
Pflichtverletzung) – § 249 BGB (Art und Umfang des Schadensersatzes) – § 309 
Nr. 5 BGB (Verbot unangemessener Vertragsstrafen/Pauschalen in AGB) 

 

 
V. Preise und Zahlung 

1. Der angebotene Preis ist, vorbehaltlich einer Änderung nach Nr. 2, bindend. Zum 
Kaufpreis tritt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Die Preise verstehen sich ab 
Werk, ausschließlich Versand- und Verpackungskosten, Zöllen, Steuern außerhalb 
der Mehrwertsteuer und sonstigen auf der Ware ruhenden Abgaben sowie ohne 
Aufstellungs- und Montagekosten, soweit diese nicht gesondert angegeben sind. 

2. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbar-
tem Liefertermin mehr als drei Wochen liegen. Erhöhen sich danach bis zur Liefe-
rung die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, so ist EXIPNOS  
berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhö-
hen. 
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3. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware und/oder Lieferung des herge-
stellten Werkes innerhalb von 30 Tagen den Preis zu bezahlen. Nach Ablauf dieser 
Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Eine Scheckzahlung gilt erst nach Ein-
lösung des Schecks als bewirkt. 

4. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld sofort zur Zahlung fäl-
lig, wenn der Kunde mit einer Rate länger als 14 Tage in Rückstand gerät, seine 
Zahlungen einstellt oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder Insolvenzver-
fahren beantragt ist. 

5. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. EXIPNOS  behält sich vor, einen höheren Verzugs-
schaden nachzuweisen und geltend zu machen. 

6. Zurückbehaltung oder Aufrechnung wegen vom Verkäufer bestrittener Ansprüche 
des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht rechtskräftig festgestellt sind. 
Die Zurückbehaltung setzt ferner voraus, dass der Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertrag beruht. 

7. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine 
wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Ver-
tragsabschluß schließen lassen, berechtigen den Verkäufer, noch ausstehende 
Lieferungen nur gegen Vorauskasse oder Sicherheitsleistung zu erbringen. Wird 
dies innerhalb einer Frist verweigert, so kann der Verkäufer unbeschadet weiterer 
Rechte vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. 

8. Wechsel oder Schecks werden nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfül-
lungshalber sowie vorbehaltlich der Diskontiermöglichkeiten angenommen. Erfolgt 
die Zahlung in Wechsel oder Scheck, so trägt der Käufer die Kosten der Diskontie-
rung und Einziehung.  

 
VI. Gefahrübergang 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der ver-
kauften und/oder hergestellten Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungs-
kauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 
Käufer über. Auf gesonderten und schriftlichen Wunsch des Bestellers wird EXIP-
NOS  auf Kosten des Bestellers die Lieferung versichern lassen. 

2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 

 
VII. Menge und Lieferung; Mängelrügen 

1. Handelsübliche Abweichungen der gelieferten Warenmenge von der bestellten 
Menge sind zulässig. Der Käufer hat die tatsächlich gelieferte Menge zu bezahlen. 
Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig. 

2. Die Lieferbedingungen werden jeweils zwischen Verkäufer und Käufer gesondert 
vereinbart. Für die Auslegung von Lieferklauseln gelten die Incoterms in ihrer je-
weils gültigen Fassung, soweit eine solche Auslegung nicht in Widerspruch zu die-
sen Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder gesonderten Vereinbarungen zwi-
schen Verkäufer und Käufer steht. 
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3. Abrufe und Spezifikationen einzelner Lieferungen sind so rechtzeitig vorzunehmen, 
dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung innerhalb der Vertragsfrist 
möglich ist. 

4. Ware, die nach besonderer Spezifikation oder Mustervorgabe des Käufers herge-
stellt worden ist, steht zur Auslieferung bereit, wenn die Fertigstellung erfolgt ist 
oder, sofern dies im Vertrag entsprechend geregelt ist, spätestens bei Übergabe 
der Testergebnisse an den Käufer oder Lieferankündigung. 

5. Die Lieferfristen sind maßgebend für den Zeitpunkt der Lieferung ab Werk; sie gel-
ten nur ungefähr. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfristen tritt ein, wenn 
der Käufer seine Verpflichtungen nicht einhält oder durch unvorhergesehene oder 
unverschuldete oder außergewöhnliche Ereignisse im Produktionsunternehmen 
des Verkäufers, bei einem Vorlieferanten oder bei einem Transportunternehmen 
die Lieferung verzögert wird. 
Entsprechendes gilt auch im Falle von Streik und Aussperrung. Dauern die Hem-
mungen länger als einen Monat oder finden Betriebsstillegungen im Produktions-
unternehmen eines Zulieferers oder bei einem Vorlieferanten statt, oder treten 
Kriegsfall, Verfügungen von hoher Hand, Verkehrsstörungen und andere Fälle von 
höherer Gewalt ein, so sind Verkäufer und Käufer berechtigt, sofern sich hierdurch 
die Lieferung um mehr als 30 Tage verzögert, nach schriftlicher Ankündigung vom 
Vertrag zurückzutreten. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer unverzüg-
lich mit. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Erfüllung oder wegen Nicht-
erfüllung sind in allen Fällen von Verzögerungen ausgeschlossen, mit Ausnahme 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Bei vom Verkäufer verschuldeten Verzögerun-
gen ist der Käufer berechtigt, nach Ablauf einer von ihm schriftlich gesetzten an-
gemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten, sofern die Ware bis zum Ein-
gang der schriftlichen Rücktrittserklärung beim Verkäufer noch nicht hergestellt ist. 

6. Wird die bestellte Ware nicht oder nicht rechtzeitig abgerufen oder spezifiziert, so 
ist der Verkäufer nach erfolgloser Fristsetzung berechtigt, Vorauskasse zu verlan-
gen oder vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu fordern. 

7. Der Käufer hat bei der Entgegennahme und Lagerung der Ware alle hierfür gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Hinblick auf Gesundheitsschutz 
und Arbeitssicherheit, einzuhalten und erforderliche Erlaubnisse und Genehmigun-
gen vorzuhalten. 

8. Rückgabefähige Paletten und Container hat der Käufer in sauberem und einwand-
freiem Zustand zurückzugeben. Gleiches gilt für den Tausch von Europaletten. 

9. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer 
zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich An-
zeige zu machen. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige kommt es auf den Eingang 
beim Verkäufer an. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als geneh-
migt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersu-
chung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muß die An-
zeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; andernfalls gilt die Wa-
re auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 
 
Für Waren, die Kunststoffgranulate sind, gelten die Vorschriften der nachfolgenden 
Ziffer 10. ergänzend und speziell (Qualitätssicherungsabrede). 

10. Die Kunststoffgranulate werden nach den vom Kunden zum Auftrag übermittelten 
oder von ihm allgemein hinterlegten Farbtafeln und technischen Liefervorschriften 
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gefertigt. Maßgebend für die Bestellkongruenz ist das von uns erstellte Werksprüf-
zeugnis nach DIN EN 10 204/3.1 B. Dieses wird auf gesondertes Verlangen des 
Kunden übersandt. Eine verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften oder de-
ren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet wer-
den. Insbesondere befreien die Angaben des Werksprüfzeugnisses den Verarbei-
ter (Kunden) nicht von eigenen Prüfungen und Eingangskontrollen. 
 
Die Farbtreue und Materialqualität ist abhängig von der Einhaltung verschiedener 
Verarbeitungsparameter, der Qualität des vom Kunden eingesetzten Werkzeuges 
sowie der Narbung. 
 
Die Verarbeitungsparameter, die zur Erreichung der Farbtreue und Materialqualität 
eingehalten werden müssen, können von EXIPNOS  vor Verarbeitung angefordert 
werden. Die Standardnarbung, die in Ermangelung anderer Absprachen mit dem 
Kunden zugrundegelegt wird (Standard-Narbung), ist: MCC 002. 

VIII. Haftung, Prüfung, Gewährleistung 

1. Der Verkäufer gewährleistet, dass die Ware der jeweils geltenden Spezifikation 
des Verkäufers entspricht. Garantie im Rechtssinne erhält der Käufer durch 
den Verkäufer nicht. Jegliche Gewährleistung setzt im übrigen voraus, dass 
etwaige Mängel rechtzeitig und ordnungsgemäß gerügt wurden und die Rüge 
(bei Kunststoffgranulaten) auf einer ordnungsgemäßen Untersuchung gemäß 
Ziffer VII. 9. beruht. 

2. Die Prüfung, ob die bestellte oder vom Verkäufer vorgeschlagene Ware für den 
vom Käufer vorgesehenen Verwendungszweck sich eignet, ist Pflicht des Käu-
fers. Der Käufer hat sich zu vergewissern, dass die Ware für die von ihm vor-
gesehene Weiterverarbeitung und Nutzung geeignet ist. 

3. Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, die von EXIPNOS gelieferte Ware und 
Muster, Prototypen, Software oder andere gegenständliche Dinge ohne vorhe-
rige schriftliche Genehmigung von EXIPNOS einem Reverse Engineering zu 
unterziehen, chemisch zu analysieren, Inhaltsstoffe zu identifizieren und zu di-
sassemblieren oder dekompilieren.    

                                                                 

4. Der Verkäufer leistet keine Gewähr für die Eignung des Produkts für einen be-
stimmten Einsatzzweck, auch wenn dieser Zweck dem Verkäufer bekannt ist. 
Anwendungstechnische Beratung und Empfehlungen gibt der Verkäufer nach 
bestem Wissen. Alle Angaben über die Eignung und Anwendung von Waren 
befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eig-
nung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. 

5. Bei begründeten Beanstandungen (einschließlich Falschlieferungen) beschrän-
ken sich die Ansprüche des Käufers auf frachtfreie Ersatzlieferung. Bei Fehl-
schlagen der Ersatzlieferung ist der Käufer berechtigt, nach seiner Wahl Rück-
gängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlan-
gen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungs- oder Schadens-
ersatz, wegen Mangel oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der 
Regelung zu Nr. IX. Ersetzte Teile sind auf Verlangen an den Verkäufer unfrei 
zurückzusenden. 

6. Der Gewährleistungszeitraum beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang.  
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IX. Haftungsbeschränkungen 

1. In allen Fällen, in denen der Verkäufer abweichend von den vorstehenden Bedin-
gungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Scha-
dens- oder Aufwendungsersatz verpflichtet ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen lei-
tenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder ei-
ne Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt bleibt 
die verschuldungsunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unbe-
rührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten; die Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen des Satzes 1 auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. 

2. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach ei-
nem Jahr ab Ablieferung der Ware und/oder Übergabe des Werkes. Dies gilt nicht, 
wenn EXIPNOS  grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von EXIPNOS  
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. 

 
X. Schutzrechte 
 
Bei Lieferungen nach Spezifikationen oder Angaben des Käufers stellt dieser den Verkäu-
fer von allen Schutzrechtsansprüchen Dritter frei. Bei Vertragsverletzungen des Käufers 
stehen seine Schutzrechte einer Verwertung durch den Verkäufer nicht entgegen. 
 
 
 

XI. Schlußbestimmungen 

1. Auf diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die auf ihrer Grundlage abzu-
wickelnden Verträge ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über Verträge über den nationalen Warenverkauf (BGB 1989, Seite 
586) für die Bundesrepublik Deutschland ist ausgeschlossen. 

2. Ist eine Bestimmung des Vertrages oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hiervon unberührt.  

3. Erfüllungsort für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Verbindlichkeiten ist der 
Sitz des Verkäufers. Gerichtsstand ist nach Wahl des Verkäufers dessen Firmen-
sitz, auch für Urkunden-, Scheck- und Wechselprozesse.  

 

Stand 11/2019  Revision 1/2025 

            Fa. EXIPNOS GmbH 

Brandisstrasse 4, 06217 Merseburg 
 

 


